
(Duell und Exkommunikation.) Wilibald, ein katho⸗
liſcher Akademiker, der die kirchlichen Strafbeſtimmungen bezüglich
de Duells ennt, iſt mit der Tochter eines reichen Bankiers
verlobt und hat eine ſehr hohe Mitgift von Seiten der rau 3u
warten. Einer läppiſchen Affäre wird von einem Kom
militonen ſchriftlich zum Duell gefordert. Der künftige Schwieger⸗
vater, den ſich Wilibald wendet, verlang von h die Annahme
der Forderung, noch auf die Hand ſeiner Tochter rechne
Unter dem Einflu dieſer ſchweren Furcht, die reiche Partie
verlieren, fügt ſich Wilibald dem Befehl, enn auch Ungern, und
akzeptiert ebenfalls ſchriftlich die Forderung. Unmittelbar nach der
Abſendung eines Briefes, Uhr früh, ſucht E 7 von Gewiſſens—
vorwürfen geängſtigt, ſeinen Beichtvater auf und ekennt reumütig
ſeinen Fehltritt. Er verſpricht auch, die ſchriftlich abgeſandte An.
nahme der Duellforderung widerrufen, emerkt aber, der Brief,
welcher die Annahme des Duells enthielt, könne hnehin nicht vor

Uhr des folgenden 2—  ages In die Hände des Adreſſaten gelangen;
deshalb rag den Beichtvater, ob jetzt chon exkommuniziert
ſei Was iſt antworten, reſp wie iſt W.  bald behandeln?
0* Wilibald kann (CV n der gegenwärtigen Beichte

als Creits exkommuniziert angeſehen werden, noch V die Ex
kommunikation QAm folgenden Tage nach dem Eintreffen ſeines
erſten Briefes ein, kann darum unbedenklich Ofor ohne beſondere
Vollmachten abſolviert werden Dieſe Antwort ergibt ſich lus der
Löſung folgender zwei Detailfragen, die hier In Betracht IDmmen:

Tritt die Exkommunikation ſchon vor oder erſt nach dem
Eintreffen der Liefu erklärten Annahme der Forderung ein?

Verhindert die gegenwärtige reumütige Beichte auch den nach
träglichen Eintritt der Zenſur QAmM folgenden Tage?

Die bloße Annahme einer Duellforderung begründet
allerdings ſchon vor dem tatſächlichen Duell, 10 auch ohne
E  6 die Exkommunikation, venn die allgemeinen Bedingungen
für den Eintritt einer Zenſur zutreffen. Die Kenntnis der Strafe
Contumacia) ieg Mũi gegebenen Falle vor; auch kann die chwere
5 Urcht, eine ſo reiche Partie verlieren, Wilibald Cvon ſchwerer
Sünde vor noch auch von der kirchlichen Strafe entſchuldigen;

S
denn auch metus gravis damni m allgemeinen von einem
kirchlichen Geſetze entſchuldigt, trifft dies nicht 3U, venn das
kirchliche Geſetz elbſt Propter honum ulle die Beobachtung
ausnahmslos verlangt, daß das damnum innerlich und
el Se, nicht UL äußerlich nd Pel aCelidens mit der Erfüllung des
Geſetzes verbunden iſt; dies iſt unbeſtritten der Fall beim Duell,
E enn dasſelbe nicht als naturrechtlich, ondern zunächſt auch
Mur Ols lege (CClesiastica verboten betrachtet Ird die nämlichen
Gründe, E das ausnahmsloſe naturrechtliche Verbot be
dingen, fordern auch beim vorliegenden kirchlichen Geſetz, das
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bezüglich Enmer Zenſur zunächſt maßgebend ſt die unverbrüchliche
Beobachtung Ctlam STAVISSII0O damno ) Auch die weitere Zen
bedingung ene peccatum CXternum war m dem Augenblicke
gegeben als Wilihald den Entſchluß, die Duellforderung anzunehmen
ſchriftlich (brieflich) kundgab Allein ES Ur Stunde nämlich
vor dem Eintreffen des Briefes beim Adreſſaten noch das
Erforderni emne peccatum COnsummatum t cCompletum
III 810 Qenere Nicht als ob die Forderung 3zum Duell oder die An
nahmée der Duellforderung erſt dann die Zenſ nach ſich 3096

das Ue atſä ſtattfindet ſondern Eil man von
erklärten Annahme der Forderung Nur und erſt dann reden kann
wenn und ſobald die (ſchriftliche oder mündliche) Erklärung dieſer An
nahme tatſächlich zur Kenntnis des Fordernden kommt alſo IM vor
liegenden um 8 Uhr des folgenden Wie nach Noldin
(de pOenls8 6CCl 9  9 II 210 und Göpfert 140) die Forderung
Zum Duell die kirchliche Strafe erſt dann nach ſich zie und
ſobald ſie dem Geforderten zugeſtellt iſt muß auch umgekehrt
von der ſchriftlich abgegebenen Erklärung die Forderung an  0  U
nehmen 0  2 geſagt verden erſt dem Augenblick wo die
Annahmeerklärung beim Adreſſaten eintrifft ieg das peccatum
COnSUmmatum DrOVOCationis 20 duellum vor und zieht die Zenſur
nach ſich Es ieg die IM Begriff des Duells PU  —38 . Condicto
Wie das tatſächliche Ue die gegenſeitige Vereinbarung ul Voraus
ſetzung hat iſt gewiſſe Gegenſeitigkeit auch erforderlich bei der
Duellforderung und deren Annahme CT en  en iſt Enen
anderen fordern rãg ſich vorläufig Nur mit der beabſichtigten
Forderung, während letztere ſelbſt noch nich vorliegt; wer dieſen

niederſchreibt, hat vorderhan Eun geeignetes Mittel
angewendet, die Forderung M die Qt umzuſetzen, ſie ſelbſt iſt noch
nicht endgültig abgeſchloſſen erſt ſie tatſächlich, durch
das Eintreffen ud Eröffnen des Briefes dem Geforderten Cétann
geworden iſt kann IQn abſoluten und bllen des Wortes
agen hat ihn Duell gefordert und die Gegenſeitigkeit iſt
egeben ähnlicher Weiſe ieg Uunſerem F  alle 65

unächſt Uu
der Innere chwer ſündhafte Entſchlu vor die Forderung
zunehmen die Annahme ſt von dem Geforderten beabſichtigt —.
ſie brieflich niederge chrieben Ur war die Annahme für den Ge
forderten aber noch nicht dem yrordernden gegenüber zum
peccatum CXternum geworden die Gegenſeitigkeit lag noch nicht
vor erſt wenn der rie beim Fordernden eintrifft iſt die Annahme
endgültig zur vollendeten Tatſache geworden ES ieg gegenſeitige
Forderung reſp Annahme vor Da alſo Wilihald noch nicht die
vollendete Sünde der Annahme des Duells begangen, iſt ELr Ul

Bannwart II. 1102, 1491—1494,
Vgl. bezüglich des metus STA VIS die verurteilten Sätze bei Denzinger—
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Stunde noch nicht der Strafe verfallen und beſteht In dieſer Hin
ſicht keine Schwierigkeit, ihn ſofor 3u abſolvieren.

ber auch folgenden Tage, wo der Brief Wilibalds
beim Fordernden emtri  V kann von einem nachträglichen miurt
der Zenſur nicht mehr geſprochen werden. ebretiſch betrachtet
und In Würdigung der inneren Gründe möchte wohl die MI
ſicht jener als richtiger bezeichnen, E den nachträglichen Ein⸗
YI der Zenſ trotz vorangegangener reumütiger Beichte be
haupten; ⁰ namentlich Noldin (de poenis écCCl.“, 21, und
Göpfert 289, den eiligen Alfons (theol. IIIOT

WII. 40), der die gegenteilige Meinung al sgententia COI-·
munior t probabilior bezeichnet und dem ſich Lehmkuhl (theol.
IIIOT 11 anſchließt Denn wie Göpfert bemerkt, iſt
Zum Eintritt der Zenſur nicht erforderlich, „daß man in dem ſünd
haften Willen verharre, ondern daß man wiſſentlich ein Geſetz
übertrete, ſſen Uebertretung mit Zenſur bedroht Die ſündhafte
Ta  QAt die Annahme des Duells) Urde Offenbar mit der erforderlichen
6ontumacia begonnen; beim irkſamen Abſchluß der andlung
(nach Eintreffen des rieſe ＋—.

ſt ſie allerdings nicht mehr vorhanden,
aber das Eintreffen des Briefes ging Qus tatſächlicher C0Hu-
umaeia hervor und 6 —.

ſt rein Per acéeidens, daß etztere inzwiſchen
durch die reumütige Beichte behoben Urde Immerhin kann der
gegenteiligen milderen Meinung nicht jede innere Probabilität
abgeſprochen werden, zuma ehmtu vor Em darauf hin
eiſt, daß die anfängliche COntumacia nicht durch eine voll
Immene Reue bloß vor 01t behoben werden muß, was für die
kirchliche Zenſur belanglos wäre, ondern daß die Beichte vor
dem kirchlichen judex die COntumacia auch Eeclesia
behebt; darum bezeichnet auch Göpfert leſe Anſicht als „noch Pro
babel“ und ES muß namentlich auf dem odioſen Gebiete der kirch
lichen Strafen dem rundſatz feſtgehalten werden CEIISUTa
1 CCEllsSurad NU Der Beichtvater kann alſo IUtba prak
tiſ Ahin beruhigen, daß die kir Strafe für ihn nachträglich
auch dann nicht mehr eintreffe, wenn ſein gegenwärtiger Abſagebrief,
mn welchem EL die CTtlarte Annahme der Duellforderung zuru
nehmen muß, erſt nach dem Einlangen ſeines erſten Briefes In die
ande des reſſaten gelangen ſollte; hätte Gelegenheit, auf
telegraphiſchem Wege oder ſon

Ie den Fordernden noch recht
zeitig verſtändigen, daß das Duell verweigere und daß demnach
der olgende Lie gegenſtandslos ſei, Ar ſelbſtverſtändlich jede
Möglichkeit für den Eintritt einer Zenſur von ſe behoben ſein
Der Beichtvater möge alſo Wilibald mn jeder Hinſicht beruhigen und
tuta COonscientia abſolvieren.

Linz. Dr Johann Gföllner.
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